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Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 

Neu: – 
Geändert: 153.41 

Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Gesetz 
über die kantonalen Pensionskas-
sen (PKG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 153.41 Gesetz über die kanto-
nalen Pensionskassen vom 18.05.2014 
(PKG) (Stand 01.01.2015) wird wie folgt 
geändert: 

   

Art.  6 
Wechsel bei Auflösung der Anschlussverträge 

Art.  6 
Wechsel bei Auflösung der Anschlussverträgedes An-
schlussvertrags oder Änderung des gesetzlichen Anschlus-
ses 

   

https://www.belex.sites.be.ch/data/153.41/de
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Ein Anschlussvertrag kann nur auf-
gelöst werden, wenn neben den Versi-
cherten auch die Rentenbezügerinnen 
und Rentenbezüger des mit Vertrag 
angeschlossenen Arbeitgebers die 
BPK bzw. die BLVK verlassen. Vorbe-
halten bleiben die bundesrechtlichen 
Bestimmungen über die Auflösung bei 
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. 

1 Ein Anschlussvertrag gemäss Artikel 4 
Absatz 2 bzw. Artikel 5 Absatz 2 kann nur 
aufgelöst werden, wenn neben den Versi-
cherten auch die Rentenbezügerinnen 
und Rentenbezüger des mit Vertrag an-
geschlossenen Arbeitgebers die BPK 
bzw. die BLVK verlassen. Vorbehalten 
bleiben die bundesrechtlichen Bestim-
mungen über die Auflösung bei Zahlungs-
unfähigkeit des Arbeitgebers. 

   

 2 Wird ein Anschluss gemäss Artikel 4 
Absatz 1 bzw. Artikel 5 Absatz 1 aufge-
löst oder verlässt eine Organisationsein-
heit eines gemäss Artikel 4 Absatz 1 bzw. 
Artikel 5 Absatz 1 angeschlossenen Ar-
beitgebers die BPK bzw. die BLVK, so 
verlassen neben den Versicherten auch 
die Rentenbezügerinnen und Rentenbe-
züger des Arbeitgebers bzw. der austre-
tenden Organisationeinheit die BPK bzw. 
die BLVK. Vorbehalten bleiben zwin-
gende Vorschriften des Bundesrechts. 

   

Art.  24 
Massnahmen 

    

1 Werden die Vorgaben des Finanzie-
rungsplans, insbesondere die vorge-
gebenen Deckungsgrade nicht er-
reicht, erarbeitet die BPK bzw. die 
BLVK einen Sanierungsplan zum Er-
reichen der vorgegebenen Deckungs-
grade. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Der Sanierungsplan ist befristet und 
enthält Massnahmen gemäss der Bun-
desgesetzgebung über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge. 

    

3 Die BPK bzw. die BLVK kann von 
den Arbeitgebern folgende Sanie-
rungsbeiträge erheben: 

    

a bis zu 10 Prozent des versicherten 
Lohns, wenn die Deckungsgrade zu 
Beginn der Sanierung um mehr als 
20 Prozentpunkte unter den Vorga-
ben liegen, 

    

b bis zu 8 Prozent des versicherten 
Lohns, wenn die Deckungsgrade zu 
Beginn der Sanierung zwischen 15 
und 20 Prozentpunkten unter den 
Vorgaben liegen, 

    

c bis zu 6 Prozent des versicherten 
Lohns, wenn die Deckungsgrade zu 
Beginn der Sanierung zwischen 10 
und 15 Prozentpunkten unter den 
Vorgaben liegen, 

    

d bis zu 4 Prozent des versicherten 
Lohns, wenn die Deckungsgrade zu 
Beginn der Sanierung zwischen 5 
und 10 Prozentpunkten unter den 
Vorgaben liegen, 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

e bis zu 2 Prozent des versicherten 
Lohns, wenn die Deckungsgrade zu 
Beginn der Sanierung zwischen 1 
und 5 Prozentpunkten unter den 
Vorgaben liegen. 

    

4 Der Anteil der Arbeitgeberseite an 
den Massnahmen zur Sanierung be-
trägt 50 Prozent. Allfällige Verzinsun-
gen der Sparguthaben unter dem bun-
desrechtlichen Mindestzinssatz gelten 
als Anteil der Arbeitnehmerseite an 
den Massnahmen zur Sanierung. 

4 Der Anteil der Arbeitgeberseite an den 
Massnahmen Die aktiv Versicherten ha-
ben gleich hohe Sanierungslasten wie die 
Arbeitgeber zur Sanierung beträgt 50 
Prozentzu tragen. Allfällige Verzinsungen 
der Sparguthaben unter dem bundes-
rechtlichen Mindestzinssatz gelten als 
Anteil der Arbeitnehmerseite an den Mas-
snahmen zur Sanierung. 

   

      4.4 Massnahmen zur Behebung der 
Unterdeckung im System der Voll-
kapitalisierung 

        

 Art.  25a 
 

   

 1 Richtet sich die Finanzierung der BPK 
oder der BLVK nach dem System der 
Vollkapitalisierung, gelten die Artikel 24 
und 25 für die Massnahmen zur Behe-
bung der Unterdeckung sinngemäss. 

   

Art.  39 
 

    

1 Der Regierungsrat erlässt ein Anfor-
derungsprofil für die Arbeitgebervertre-
tung in der Verwaltungskommission. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Er wählt die Vertreterinnen und Ver-
treter der Arbeitgeber in die Verwal-
tungskommissionen. 

    

 3 Als Vertreterinnen und Vertreter der 
nach diesem Gesetz angeschlossenen 
Arbeitgeber können nur Personen ge-
wählt werden, die nicht selbst in der je-
weiligen Pensionskasse versichert sind. 

   

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.         

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Diese Änderung tritt am 1. Juni 2026 in 
Kraft. 

   

 Bern, 23. April 2025 Bern, 3. Juli 2025 Bern, 13. August 2025 

 Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Allemann 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Freudiger 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident: Neu-
haus 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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